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1 Ausgangslage und Anpassungsbedarf 

Die Gemeinde Läufelfingen verfügt über ein rechtskräftiges Zonenreglement Landschaft aus dem Jahr 2017 mit RRB 

Nr. 469 vom 4. April 2017. Dieses Zonenreglement Landschaft (ZRL) äussert sich in § 12 zur Spezialzone für 

Camping, für die im Zonenplan Landschaft eine entsprechende Fläche festgelegt wurde.  

 
  

 
Abbildung 1 

Auszug Zonenplan Landschaft – Spezialzone für Camping 

(Quelle: geoview.bl.ch)  

Im erwähnten § 12 Abs. 4 ZRL steht geschrieben, dass die Grundeigentümer- bzw. Betreiberschaft eine 

Benutzungsverordnung (Campingverordnung) zu erstellen haben, die durch den Gemeinderat zu prüfen und im 

Sinne von § 21 ZRL durch ihn zu erlassen sei. Da es der Grundeigentümer- bzw. Betreiberschaft bis anhin nicht 

gelungen ist, eine entsprechende Verordnung auszuarbeiten bzw. eine solche nicht der Prüfung durch den 

Gemeinderat standgehalten hat, hat der Gemeinderat entscheiden, eine entsprechende Verordnung selber 

auszuarbeiten. 

Während des Erarbeitungsprozesses dieser Verordnung wurde festgestellt, dass das Zonenreglement Landschaft 

(ZRL) in § 12 die Zuständigkeiten für den Erlass und die Terminologie zwischen einer Campingverordnung und einer 
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Platzordnung vermischt. Während der erste Teilsatz von § 12 ZRL von einer Platzordnung ausgeht, bezieht sich der 

zweite Teilsatz von § 12 ZRL auf eine Verordnung. Mit der Stellungnahme vom 10. November 2025 hat das Amt für 

Raumplanung explizit auf die eben erwähnte, fehlende Präzisierung hingewiesen.  

Die klare Unterscheidung zwischen einer Platzordnung und einer (Camping-)Verordnung ist aus den folgenden 

Gründen relevant: 

• Platzverordnung 

Die Platzordnung wird von der Eigentümer- oder der Betreiberschaft erarbeitet und entfaltet ihre 

Rechtswirkung zwischen der Eigentümer- oder Betreiberschaft und den Besuchenden. Für die 

Durchsetzung und Einhaltung der Platzordnung ist die Eigentümer- oder Betreiberschaft verantwortlich. Die 

Platzordnung stellt kein taugliches Mittel dar, um übergeordnete öffentlich-rechtliche Vorgaben wie 

diejenigen des Zonenreglements oder der Gemeindeverordnungen zu übersteuern. Anders ausgedrückt, 

darf die Platzordnung keinen übergeordneten, insbesondere öffentlich-rechtlichen, Vorgaben 

zuwiderlaufen. Die in der Platzordnung festgeschriebenen Inhalte dürfen nicht im Widerspruch zu den 

öffentlichen Schutzinteressen (öffentliche Ordnung, öffentliche Sicherheit, öffentliche Gesundheit, 

öffentliche Sittlichkeit, Treu und Glauben) stehen. 

Die Platzordnung unterliegt weder der Beschlussfassung des Gemeinderats noch derjenigen der 

Einwohnergemeindeversammlung und fällt damit nicht unter das Spektrum kommunaler Erlasse.  

 

• (Camping-)Verordnung 

Die Campingverordnung wird durch den Gemeinderat erarbeitet und durch ihn erlassen. Sie ist im Sinne 

von § 70a i.V.m. § 72 des Gemeindegesetzes eine Gemeinde- bzw. Vollzugsverordnung und entsprechend 

Bestandteil der kommunalen Rechtszuständigkeit. Für die Durchsetzung und Einhaltung der 

verordnungsgemässen Ausführungsbestimmungen ist ebenso der Gemeinderat zuständig. Die 

Campingverordnung entfaltet ihre Rechtswirkung innerhalb ihres sachlichen und räumlichen 

Geltungsbereichs, also innerhalb der Spezialzone für Camping. Die Campingverordnung wirkt gegenüber 

all denen, die unter den sachlichen, räumlichen und persönlichen Geltungsbereich der Verordnung fallen.  

Die Gemeinde hat Ende 2025 eine Campingverordnung erlassen, die die Ausführungsbestimmungen zur 

Spezialzone für Camping regelt. Die Campingverordnung äussert sich zu Zweck und Nutzung innerhalb der 

Spezialzone für Camping, zum Betrieb der Anlage und zur Kontrolle.  Um die erwähnte Vermischung im 

rechtskräftigen ZRL zu beheben, hat sich der Gemeinderat für eine Mutation der Bestimmung zur Spezialzone für 

Camping entschieden. Diese Mutation stellt keine inhaltliche Änderung des Reglements dar, sondern behebt e ine 

unpräzise Formulierung und dient damit der Klärung der betreffenden Reglementsbestimmung. 
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2 Mutationsinhalt 

§ 12 – Spezialzone für Camping des ZRL wird in Absatz 4 bzw. neu Absatz 4 und 5 wie folgt angepasst: 

 
  

 
Abbildung 2 

Zonenreglement Landschaft vor Mutation 

(Quelle: Gemeinde Läufelfingen)  
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Abbildung 3 

Zonenreglement Landschaft gemäss Mutation (Quelle: 

Stierli+Ruggli AG)  
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3 Begründung und Interessenabwägung 

Gemäss Art. 3 und Art. 47 RPV sind insbesondere auf dem Gebiet der Nutzungsplanung die Planungsentscheide zu 

begründen und einer Interessenabwägung zu unterziehen. Da vorliegend, wie in Kapitel 1 dargelegt, keine inhaltliche 

Änderung des Reglements erfolgt, wird auch keine inhaltliche Änderung der Nutzungsplanung, vorliegend der 

Zonenvorschriften Landschaft, vorgenommen. Das Zonenreglement Landschaft wird lediglich in Bezug auf die 

rechtlich notwendige Unterscheidung zwischen einer Platzordnung und der Campingverordnung präzisiert. Durch 

diese Präzisierung sind weder neue Interessen betroffen, noch ändert sich die Betroffenheit oder Gewichtung der 

Interessen gegenüber dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Zonenreglements Landschaft. Eine Interessenabwägung 

ist demnach vorliegend nicht erforderlich. Überdies entstehen durch die Mutation von § 12 ZRS keine neuen Rechte 

und Pflichten, die nicht bereits im Rahmen des ZRL vor der Mutation bestanden haben. Es erfolgt lediglich die klare 

Ausformulierung und Trennung zwischen der bereits vor der Mutation im ZRL geforderten Platzordnung (vor Mutation 

Benutzungsverordnung) und der Campingverordnung (Verordnung i.S.v. § 21 ZRS und § 70a und 72 

Gemeindegesetz). 
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4 Planungsverfahren 

4.1 Mitwirkung und kantonale Vorprüfung  

…. wird nach Abschluss des Verfahrensschrittes ergänzt …  

4.2 Beschlussfassungsverfahren (Gemeinderat und 

Einwohnergemeindeversammlung) 

…. wird nach Abschluss des Verfahrensschrittes ergänzt …  

4.3 Planauflage 

…. wird nach Abschluss des Verfahrensschrittes ergänzt …  

4.4 Genehmigungsantrag 

…. wird nach Abschluss des Verfahrensschrittes ergänzt …  
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Anhang: Stellungnahme ARP vom 10. November 2025  
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